
Prüfungsumfang 

einem verpflichtenden Verfassungsauftrag, wie ihn der Staatsgerichtshof 
dem Geschlechtergleichheitsgebot entnimmt, auch deutlich, dass die 
Gesetzgebung nicht mehr völlig der Autonomie des Gesetzgebers über
lassen bleibt. 

2. Abschnitt: Umfang und Massstab der Prüfung27* 

§16 Prüfungsumfang 

I. Allgemeines 

Das Staatsgerichtshofgesetz schreibt für die Normprüfung sowohl im 
abstrakten als auch im konkreten Verfahren einen Antrag vor, der das 
Begehren enthalten muss, das Gesetz ganz oder in bestimmten Teilen 
als verfassungswidrig (Art. 24 Abs. 2 StGHG) beziehungsweise die 
Verordnung ihrem ganzen Inhalt nach oder einzelne ihrer Vorschriften 
(Art. 27 Abs. 1 StGHG) aufzuheben. Der Antrag hat die für die Ver
fassungswidrigkeit beziehungsweise die für die Verfassungs- oder 
Gesetzwidrigkeit sprechenden Gründe anzugeben. Der Staatsgerichts
hof beruft sich in seiner Rechtsprechung bisweilen ausdrücklich auf 
diese Gesetzesbestimmungen, wenn er auf die Frage des Prüfungsum
fangs zu sprechen kommt und gibt damit zu verstehen, dass sie in die
sem Zusammenhang zu beachten sind.276 Die Verfassung selber nimmt 
in Art. 104 Abs. 2 zum Umfang der Prüfung von Gesetzen und Ver
ordnungen keine Stellung. 

275 In diesem Zusammenhang spricht der Staatsgerichtshof gelegentlich auch von "Prüf
rahmen", "Prüfkategorien" oder "Prüfkriterien". Siehe etwa StGH 1987/18, Urteil 
vom 2. Mai 1988, LES 4/1988, S. 131 (134); StGH 1987/23, Urteil vom 3. Mai 1988, 
LES 4/1988, S. 138 (139), und StGH 1990/17, Urteil vom 29. Oktober 1991, LES 
1/1992, S. 12(18). 

276 Vgl. etwa StGH-Entscheidung vom 6. Oktober 1960, ELG 1955 bis 1961, S. 151 (153), 
und StGH 1968/3, Entscheidung vom 18. November 1968, ELG 1967 bis 1972, S. 239 
(241 und 243). 
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